
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

EWR-Abkommen 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 909/1993 

§/Artikel/Anlage 

Art. 81 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1994 

Text 

Artikel 81 

Die Zusammenarbeit in Form einer Beteiligung der EFTA-Staaten an Rahmenprogrammen, 
Sonderprogrammen, Projekten oder anderen Aktionen der Gemeinschaft beruht auf folgenden 
Grundsätzen: 

 a) Die EFTA-Staaten haben Zugang zu allen Teilen eines Programms. 

 b) Bei der Festlegung des Status der EFTA-Staaten in den Ausschüssen, die die EG-Kommission 
bei der Durchführung oder Entwicklung von Tätigkeiten der Gemeinschaft unterstützen, zu 
denen die EFTA-Staaten aufgrund ihrer Beteiligung finanzielle Beiträge leisten, wird diesen 
Beiträgen voll Rechnung getragen. 

 c) Die Entscheidungen der Gemeinschaft, die nicht den Gesamthaushalt der Gemeinschaft betreffen 
und die sich unmittelbar oder mittelbar auf ein Rahmenprogramm, ein Sonderprogramm, ein 
Projekt oder eine andere Aktion auswirken, an denen sich EFTA-Staaten aufgrund einer 
Entscheidung nach diesem Abkommen beteiligen, werden gemäß Artikel 79 Absatz 3 getroffen. 
Die Bedingungen der weiteren Beteiligung an den betreffenden Maßnahmen können von dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuß gemäß Artikel 86 überprüft werden. 

 d) Bei der Projektvorbereitung haben die Institutionen, Unternehmen, Organisationen und 
Angehörigen der EFTA-Staaten im Rahmen der Programme und anderen Aktionen der 
Gemeinschaft die gleichen Rechte und Pflichten wie die Institutionen, Unternehmen, 
Organisationen und Angehörigen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Das gleiche gilt 
sinngemäß im Rahmen der jeweiligen Aktionen für die Teilnehmer am Austausch zwischen EG-
Mitgliedstaaten und EFTA-Staaten. 

 e) Die EFTA-Staaten, ihre Einrichtungen, Unternehmen, Organisationen und Angehörigen haben 
hinsichtlich der Verbreitung, Bewertung und Verwertung von Ergebnissen die gleichen Rechte 
und Pflichten wie die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, ihre Institutionen, Unternehmen, 
Organisationen und Angehörigen. 

 f) Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Einklang mit ihren jeweiligen Regelungen und 
Vorschriften die Mobilität der Teilnehmer an den Programmen und anderen Aktionen im 
erforderlichen Umfang zu erleichtern. 


